
Statuten des Verein Kindersport Thurgau (VKTG) 

1. Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 Unter dem Namen Kindersport Thurgau (VKTG) besteht ein gemeinnütziger Verein im 

Sinne von Art. 60 ff. ZGB. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

Artikel 2 Der VKTG hat den Sitz am jeweiligen Wohnort des Präsidenten. 

Artikel 3 Der VKTG bezweckt die Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, was 

durch folgende Massnahmen erreicht werden soll: 
- Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Schaffen von Bewe- 

gungsangeboten 
- Kinder und Jugendliche zu einem gesunden, bewegungsreichen, ausgewogenen 

und nachhaltigen Lebensstil animieren und erziehen 
- Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen für einen sportlichen und fairen Um- 

gang miteinander und in einer Gruppe 
- Integration von Kindern und Jugendlichen 

- Suchtprophylaxe 

Der VKTG verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erwirtschaftet keinen Gewinn. 

Die Angebote des VKTG stehen allen Kindern und Jugendlichen offen, eine Mitglied- 

schaft in einem Verein ist nicht Voraussetzung. 

Die Organe sind ehrenamtlich tätig. Der Vorstand und Mitglieder allfälliger Arbcitsgrup- 

pen haben Anrecht auf Vergütung der effektiven Spesen. 

Artikel 4 Der VKTG erreicht seine Ziele unter anderem durch: 
- Angebot von polysportiven Kindertrainings in Zusammenarbeit mit J+S Kindersport 

und den Unihockeyvereinen im Kanton Thurgau. 
- Niederschwellige Sportangebote, um möglichst allen Kindern und Jugendlichen - 

einen Zugang zum Sport zu ermöglichen, durch welchen die soziale und gesund- 

heitliche Entwickiung der Kinder und Jugendlichen gefördert wird.. 
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- Sporhnrochen, in welchen neben dem sportlichen Teil auch Zeit und Raum für die 

Förderung sozialer Kompetenzen und Suchtprophybe i& Die Sps@vochen finden 

in den Schulferien statt. 

2. Mitgliedschaft 

Artikel 5 Mitglieder und deren Wichten sind: 

a) Mitglied des VKTG kann jeder Unihockeyverein mit Sitr im Kanton Thurgau werdgn, 

Vereine aus angrenzenden Kantonen unterliegen einem Aufnahmeverfahren 

b) Die Pfiicht aller Mitglieder-Vereine besteht darin, die an der GV angenommenen und 

beschlossenen Beiträge fristgerecht dem VKTG zu übeweisen. Die Höhe des Beitra- 

ges wird in jedem Geschäftsjahr neu festgesetzt. 

C) Ein Vereinsaustritt ist per Ende jedes Geschäftsjahrs möglich. Das Austrittsschrei- 

ben muss mindestens 2 Wochen vor der ordentlichen Mitgliederversammlung 

schriftlich an den Vorstand gerichtet werden. Für das angebrochene Jahr ist der 

volle Mitgliederbeitrag zu bezahlen. 

d) Mit der Auflösung eines Mitgliedsvereins erlischt die Mitgliedschaft im VKTG. 

e) Ein Mitglied kann jederzeit wegen Verletzung der Statuten oder Verstösse gegen 

die Ziele des Vereins aus dem Verein ausgeschlossen werden. 

Der Vorstand fällt den Ausschlussentscheid, das Mitglied kann den Ausschlussent- 

scheid an die Mitgliederversammlung weiterziehen. 

3. Organe 

Artikel 6 Organe des VKTG sind folgende definiert: 

a) die Generalversammlung 

b) der Vorstand 

C) die zwei Rechnungsrevisoren 

Artikel 7 Die Generalversammlung (GV) ist das oberste Organ des VKTG und wird aus je einem 

Delegierten jedes angeschlossenen Vereins gebildet. 

Artlkel8 Jeder Verein hat an der GV eine Stimme. Es können weitere Mitglieder eines Vereins als 

Gäste an der GV teilnehmen, sie haben jedoch kein Stimmrecht. Der Vorstand besitzt 2 



Stimmen, die vom Präsidenten und dem Vizepräsidenten ausgeübt werden. Bei deren 

Verhinderung sind der Kassier und der Aktuar deren St@l!vestreQx. 

Artikel 9 Die ordentliche GV findet alljährlich im August auf Einladung des Vorstandes statt. Die 

Einladung erfolgt mindestens 30 Tage im Voraus schriftlich unter Angaben der Traktan- 

den. Anträge der Mitglieder müssen mindestens 14 Tage vor der GV schriftlich beim 

Präsidenten eingereicht werden. 

Eine ausserordentliche GV wird auf Verlangen des Präsidenten, des Vorstandes oder 

eines Fünftel aller Mitglieder abgehalten. 

Die Einladung an die Vereinsadresse kann per Brief oder E-Mail erfolgen. 

Artikel 10 Die Teilnahme an der GV ist obligatorisch für jeden Verein. Die GV ist beschlussfähig, 

wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 

Bei Abstimmungen gilt das Einfache Mehr. Der Stichentscheid liegt beim Präsidenten 

des VKTG. 

Artikel 11 Die GV hat namentlich folgende unentziehbare Aufgaben und Kompetenzen: 

- Wahl der Stimmenzähler 

- Wahl der Vorstandsmitglieder 

- Wahl von zwei Rechnungsrevisoren 
- Genehmigung des Protokolls der letzten GV 
- Abnahme des Jahresberichts des Präsidenten / des Vorstandes 
- Entgegennahme des Revisorenberichts und Genehmigung der Jahresrechnung 

- Festsetzen des jährlichen Mitgliederbeitrages 

- Genehmigung des Budgets 

- Beschlussfassung über Anträge 

- Beschlussfassung über das Tätigkeitsprogramm 

- Bestimmung von Arbeitsgruppen 
- Statutenändening oder Auflösung des Verein Kindersport Thurgau 
- Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern 

- Entlastung des Vorstandes 






